
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/3/16 7Ob9/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1978

Norm

VersVG §61

VersVG §64

ZPO §179 Abs1

Rechtssatz

Verschleppungsabsicht einer beklagten Versicherungsgesellschaft, die nach aufwendigem Verfahren über die

Wirksamkeit eines Obmanngutachtens Leistungsfreiheit nach § 61 VersVG behauptet.

Entscheidungstexte

7 Ob 9/78

Entscheidungstext OGH 16.03.1978 7 Ob 9/78

Veröff: SZ 51/32
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